
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/7/12 13Os96/84,
12Os84/86, 14Os143/87, 15Os87/02,

14Os41/03
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1984

Norm

StGB §70

Rechtssatz

Gewerbsmäßiges Handeln setzt nicht voraus, daß die Gewinnung einer ständigen oder doch längere Zeit 6ießenden

Einnahmequelle die einzige Zielsetzung der begangenen und der für die Zukunft ins Auge gefaßten Straftaten ist.

Entscheidungstexte

13 Os 96/84

Entscheidungstext OGH 12.07.1984 13 Os 96/84

12 Os 84/86

Entscheidungstext OGH 14.08.1986 12 Os 84/86

14 Os 143/87

Entscheidungstext OGH 02.12.1987 14 Os 143/87

Vgl auch; Beisatz: Entscheidend ist nur, daß die fortlaufende Einnahme wenigstens eines der Ziele der

begangenen und für die Zukunft ins Auge gefaßten (wiederkehrenden) Straftaten ist. (T1)

15 Os 87/02

Entscheidungstext OGH 10.10.2002 15 Os 87/02

Auch

14 Os 41/03

Entscheidungstext OGH 23.04.2003 14 Os 41/03

Vgl auch; Beis wie T1
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